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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

§ 46

Räumung

 

(1) Erfordern es Interessen der Sicherheit oder der Gesundheit, hat die Behörde die Räumung von Gebäuden oder

Gebäudeteilen anzuordnen.

 

(2) Die Anordnung der Räumung ist aufzuheben, sobald der Grund hiefür weggefallen ist.
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